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Sitzungsvorlage 
SÖR/001/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) 

12.09.2018 öffentlich Gutachten 

Rechnungsprüfungsausschuss 07.12.2018 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 10.12.2018 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Jahresabschluss 2016 
 
Anlagen: 

SÖR_JA_2016_Entscheidungsvorlage 
SÖR_JA_2016_Jahresabschluss und Lagebericht 
SÖR_JA_2016_Bestätigungsvermerk 

Jahresabschluss 2016 
 
 
Nach § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) ist für den Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Darüber hinaus muss nach § 24 EBV ein 
Lagebericht angefertigt werden. Der beiliegende Jahresabschluss und der Lagebericht für das 
Jahr 2016 wurden vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) geprüft.  
 
Das uneingeschränkte Testat liegt der Vorlage bei. Der Prüfungsbericht liegt in der Sitzung auf.  
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2016 werden dem Werkausschuss gemäß  
§ 25 EBV zur Begutachtung vorgelegt. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Vorlage begründet sich aus der Eigenbetriebsverordnung heraus und 

betrifft kaufmännische Aufgaben ohne Auswirkungen auf unterschiedliche 
Personengruppen. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II / Stk 
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Gutachtenvorschlag: 
 
Der Bestätigungsvermerk des bestellten Abschlussprüfers Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband (BKPV) wird zur Kenntnis genommen. Der Werkausschuss begutachtet die 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und des Lageberichtes 2016 des 
Eigenbetriebes Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt dem Stadtrat zu 
beschließen: 
 
Der Jahresabschluss 2016  
- mit einer Bilanzsumme von 59.488.312,93 € und  
- mit einem Jahresüberschuss von 7.069.042,99 €  
wird festgestellt.  
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung die 
uneingeschränkte Entlastung zu erteilen. 
 



Beilage                 1.1  
Werkausschuss SÖR 

 
 
Jahresabschluss 2016 
 
 
Entscheidungsvorlage: 
 
Gemäß § 25 Eigenbetriebsverordnung (EBV) hat die Werkleitung den Jahresabschluss und  
den Lagebericht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen 
und vorzulegen. 

Die Gründung des Eigenbetriebes Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg erfolgte in 
zwei Stufen durch die Zusammenführung von Aufgaben und Organisationsteilen eines 
Eigenbetriebes und verschiedener Dienststellen zum 01.01.2009 in einen Eigenbetrieb 
(SÖR I) und einen Regiebetrieb (SÖR II) und zum 01.01.2010 zu dem Eigenbetrieb SÖR. 
Die Ablauf- und die Aufbauorganisation im SÖR konnten wegen des hohen Zeitdrucks bei 
der Gründung und wegen der Komplexität der Aufgaben nur bedingt an die Erfordernisse 
eines Eigenbetriebes angepasst werden und wurden deshalb im Wesentlichen auf die 
Strukturen der Stadt Nürnberg aufgesetzt. Die organisatorischen Grundlagen für den 
Eigenbetrieb wurden nur eingeschränkt geschaffen. Der Zeitverzug bei der 
Rechnungslegung des Jahres 2016 ist insbesondere diesem Sachverhalt geschuldet.  

Der bestellte Abschlussprüfer, der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, hat die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in der Zeit vom 09.04.2018 bis 27.06.2018 
durchgeführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt   59.488.312,93 € 

Der Jahresüberschuss 2016 beläuft sich auf             7.069.042,99 € 

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresabschluss 2016 festzustellen und den 
Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.  

Die Gutachten des Werkausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses sind mit 
dem Jahresabschluss dem Stadtrat zum Beschluss über den Jahresabschluss und über die 
Behandlung des Jahresüberschusses vorzulegen (§ 25 Abs. 3 EBV). 
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Bericht 
SÖR/002/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) 

12.09.2018 öffentlich Bericht 

 

Betreff: 

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen sowie die 
Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum vom 1. Januar 201 30. Juni 2018 
 
Anlagen: 

Zwischenbericht 

Bericht: 
 
Gem. § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
Nürnberg (SÖRS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge 
und der Aufwendungen sowie die Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum vom 1. 
Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 vor.  
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Der Zwischenbericht ist die zahlenmäßige Darstellung der Ergebisse der 

Erträge, der Aufwendungen und des Vermögensplans des Eigenbetriebes. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II 
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 Beilage                  2.1 
 Werkausschuss SÖR 
 
 

    
      

   
 

 

Servicebetrieb 

Öffentlicher 

Raum Nürnberg 

 
 

 

 
 

Zwischenbericht 
über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen 

 sowie die Entwicklung des Vermögensplans 

 für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 30. Juni 2018 
 

Ö  2Ö  2
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Der Zwischenbericht per 30. Juni 2018 ist gemäß Betriebssatzung für den Servicebetrieb Öf-

fentlicher Raum Nürnberg (ServicebetriebsS – SÖRS), § 4 Absatz 7 schriftlich vorzulegen. 
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Erfolgsplan SÖR 2018 

ERFOLGSPLAN  SÖR 2018 (in €) 2018 Plan 2018 Ist 2017 Ist  
Abweichung 

Plan/Ist  

Plan-Ist-
Vergleich 
2018 %ual 

Abweichung 
VJ/Ist 

Ist-Vergleich 
18/17  %ual 

  zum 30.06. zum 30.06. zum 30.06. zum 30.06. zum 30.06. zum 30.06. zum 30.06. 

**        + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen -52.500 -22.000 -32.000 30.500 41,90% 10.000 68,75% 

**        + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.370.000 -6.206.000 -5.729.000 164.000 97,43% -477.000 108,33% 

**        + Gebühren veranlagt -6.201.500 -6.028.000 -5.970.000 173.500 97,20% -58.000 100,97% 

**        + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.506.000 -1.770.000 -1.773.000 1.736.000 50,48% 3.000 99,83% 

**        + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -3.340.000 -1.113.000 -1.157.000 2.227.000 33,32% 44.000 96,20% 

**        + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp.  f. Inves -500 0 0 500 0,00% 0   

**        + Sonstige ordentliche Erträge -683.500 -25.000 -28.000 658.500 3,66% 3.000 89,29% 

**        + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0   0   

**        +/- Bestandsveränderungen -500 -8.000 0 -7.500 1600,00% -8.000   

***       = Ordentliche Erträge -20.154.500 
-

15.172.000 
-

14.689.000 4.982.500 75,28% -483.000 103,29% 

**        - Personalaufwendungen Gesamt 28.415.000 24.831.000 24.633.000 -3.584.000 87,39% 198.000 100,80% 

**        - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 22.141.000 20.435.000 18.472.000 -1.706.000 92,29% 1.963.000 110,63% 

**        - Abschreibungen 1.520.000 0 0 -1.520.000 0,00% 0   

**        - Transferaufwendungen 25.000 39.000 25.000 14.000 156,00% 14.000 156,00% 

**        - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.005.500 2.726.000 2.475.000 -279.500 90,70% 251.000 110,14% 

***       Ordentliche Aufwendungen 55.106.500 48.031.000 45.605.000 -7.075.500 87,16% 2.426.000 105,32% 

****      Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 34.952.000 32.859.000 30.916.000 -2.093.000 94,01% 1.943.000 106,28% 

**        + Finanzerträge -20.500 0 0 20.500 0,00% 0   

**        - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.720.000 186.000 201.000 -1.534.000 10,81% -15.000 92,54% 

***       Finanzergebnis 1.699.500 186.000 201.000 -1.513.500 10,94% -15.000 92,54% 

*****     Ordentliches Jahresergebnis 36.651.500 33.045.000 31.117.000 -3.606.500 90,16% 1.928.000 106,20% 

**        + Außerordentliche Erträge -402.500 -71.000 -228.000 331.500 17,64% 157.000 31,14% 

**        - Außerordentliche Aufwendungen 40.000 4.000 4.000 -36.000 10,00% 0 100,00% 

***       = Außerordentliches Jahresergebnis -362.500 -67.000 -224.000 295.500 18,48% 157.000 29,91% 

Jahresergebnis 36.289.000 32.978.000 30.893.000 -3.311.000 90,88% 2.085.000 106,75% 
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Zwischenbericht zum 30.06.2018 

Ergebniserläuterung 

Erträge:  
 

Ordentliche Erträge gesamt 

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Berichtszeitraum auf 15.172 T€ (Vj. 14.698 T€) und 

liegen damit leicht über dem Vorjahreswert. Der Anstieg lässt sich im Wesentlichen durch hö-

here Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erklären.  

 

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 

Die Sachkontengruppe ist stark abhängig von Einnahmen aus Spenden und Sponsoring. Im 

1. Halbjahr verzeichneten wir Einnahmen im Wesentlichen aus Spenden und Sponsoring in 

Höhe von 22 T€ (Vj. 32 T€). Für das Gesamtjahr 2018 werden aktuell 150 T€ an Einnahmen 

aus diesem Bereich prognostiziert. 

 

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 6.206 T€ (Vj. 5.729 T€) 

übertreffen zum 30.06.2018 den Vorjahreswert deutlich. In diesem Bereich sind v.a. die Ver-

waltungs- und Sondernutzungsgebühren des Eigenbetriebes enthalten. Die Abweichung re-

sultiert im Wesentlichen aus zeitlichen Buchungsunterschieden zwischen dem 1. Halbjahr und 

dem 3.Quartal, sowie der Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung. 

 

Gebühren veranlagt - Straßenreinigung 

Die „Gebühren veranlagt“ beinhalten die Straßenreinigungsgebühren. Insgesamt konnten hier 

im Berichtszeitraum Erträge in Höhe von 6.028 T€ (Vj. 5.970 T€) erzielt werden.  

 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 

Die Sachkontengruppe besteht zum Großteil aus Erträgen aus der Fahrzeugbewirtschaftung 

und aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (v.a. Erträge aus Leistungen für Dritte). 

Die Leistungsentgelte im 1. Halbjahr 2018 in Höhe von 1.770 T€ (Vj. 1.773 T€) sind im Vor-

jahresvergleich nahezu unverändert. 

 

Erträge aus Kostenerstattungen, - umlagen 

Die Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 1.113 T€ (Vj. 1.157 T€) sanken im Berichts-

zeitraum geringfügig. In der Sachkontengruppe beeinflussen die Erstattungen der Stadt Nürn-

berg (darunter Ersatz für Bauherren-Aufgaben im Rahmen des kreuzungsfreien Ausbaus des 

Frankenschnellwegs, Erstattungen für Grünleistungen oder Honorarerstattungen für investive 

Maßnahmen) die Erträge. 
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Aufwendungen: 
 

Ordentliche Aufwendungen gesamt 

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf 48.031 T€ (Vj. 45.605 

T€) und entwickeln sich damit wie geplant. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die ordentli-

chen Aufwendungen insgesamt um 2.426 T€ erhöht. Die Abschreibungen auf Sachanlagever-

mögen werden erst am Jahresende gebucht.  

 

Personal 

Die Personalaufwendungen (aktiv und passiv) sind planmäßig um rund 200 T€ auf 24.831 T€ 

gestiegen. Im 2. Halbjahr fällt der größere Teil der Personalaufwendungen an, da z.B. die 

jährlichen Sonderzahlungen erst im 2. Halbjahr ausgezahlt und die Rückstellungsbuchungen 

im Personalbereich im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden. Zusätzlich fällt im 

2. Halbjahr 2018 die Tariferhöhung im Angestelltenbereich mit 3,19% an, welche ab dem 

01.03.2018 rückwirkend geleistet wird. 

 

Sach- und Dienstleistungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im 1. Halbjahr 20.435 T€. Damit 

liegen sie um 1.706 T€ unter dem Planansatz. Bei dieser Sachkontengruppe ist aber im 3. und 

4. Quartal von einem progressiven Verlauf auszugehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die 

Aufwendungen wie geplant um 1.963 T€ gestiegen.  

 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Ausschlaggebend sind in dieser Sachkontengruppe hauptsächlich die Miet- und Mietneben-

kosten sowie die Softwarenutzungsgebühren. Die Ausgaben in diesem Bereich in Höhe von 

2.726 T€ (Vj. 2.475 T€) übertreffen den Vorjahreswert deutlich und sind durch zeitliche Bu-

chungsunterschiede der Miete für die Verwaltungszentrale am Rathenauplatz im Vorjahr zu 

erklären. 

 

 

Finanzergebnis 
Das Finanzergebnis setzt sich in erster Linie aus den Abzinsungsbeträgen für Pensionsrück-

stellungen, Beihilferückstellungen für Beamte sowie Altersteilzeit sowie Zinsen für das Träger-

darlehen zusammen. Die Buchung der Zinsen für Rückstellungen erfolgt grundsätzlich im 

Zuge des Jahresabschlusses. Die Zinsen für das Trägerdarlehen sind aufgrund der fortschrei-

tenden und außerplanmäßigen Tilgung in 2016 rückläufig.  
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Außerordentliches Jahresergebnis 
Die außerordentlichen Erträge von 71 T€ (Vj. 228 T€) sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. 

Abweichungen in dieser Position sind nicht ungewöhnlich, da hier Erstattungen aus Schadens-

fällen und die periodenfremden Erträge die größten Posten sind. 

 

 

Prognose Jahresergebnis: 
Im Berichtszeitraum 01.01.2018 bis 30.06.2018 weist der Eigenbetrieb ein negatives Ergebnis 

von 32.978 T€ aus. Der zum Ausgleich des negativen Ergebnisses nach der linearen Berech-

nungsmethode ermittelte und erhaltene Jahreszuschuss der Stadt Nürnberg beträgt im 

1. Halbjahr 36.083 T€. Unter Berücksichtigung dieses Zuschusses der Stadt Nürnberg ergibt 

sich zum Halbjahr ein Überschuss von 3.105 T€. Erfahrungsgemäß fallen im 2. Halbjahr we-

sentlich mehr Aufwendungen im Vergleich zum 1. Halbjahr an. Dennoch werden wir das Wirt-

schaftsjahr 2018 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. 

 

 

 

 

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 
Für das Jahr 2018 wurde ein Finanzbedarf aus Investitionen in unbewegliches/bewegli-

ches/immaterielles Vermögen von insgesamt 5.094 T€ (Vj. 4.349 T€) geplant. Die starken 

Schwankungen der geplanten Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be-

triebszentrale und größere Grundstücks- oder Gebäude-Vorhaben bedingt, die Anschaffungen 

in den restlichen Bereichen laufen weitestgehend linear. 

Bei der Gegenüberstellung „Investitionen 2018 (in T€)“ handelt es sich bei den Istwerten um 

bereits beschafftes Anlagevermögen gegenüber den (direkt) geplanten Investitionen 2018. Der 

so ermittelte Wert beträgt zum 1. Halbjahr 126 T€ (Vj. 26 T€).  

Zum Halbjahr ergibt sich aus dieser Kennzahl nur ein niedriger Beschaffungsgrad. Das liegt 

zum einen daran, dass außerplanmäßige Investitionen als auch aus dem Vorjahr angemeldete 

Beschaffungen außer Betracht gelassen werden. Zum anderen sind die bereits im 1. Halbjahr 

erfolgten Bestellungen für Anlagegüter unberücksichtigt, welche dann erst im 2. Halbjahr einen 

Zahlungsverkehr verursachen. Speziell im Fahrzeugbereich und bei Großmaschinen bestehen 

lange Lieferzeiten. 
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Abwicklung des Vermögensplanes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vermögensplan (in T€) 2017  Plan 2018  Plan 

I. Mittelverwendung     

1. Investitionen 4.349 5.094 

2. Periodenergebnis - Verlust 257 692 

3. Darlehenstilgung 900 900 

4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 

   (Umlaufvermögen)     

5. Minderung sonstiger Passiva 0 0 

    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)      

S u m m e  5.506 6.686 

II. Mittelherkunft     

1. Abschreibungen 3.063 3.000 
2. Zuschüsse 0 0 
3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 

4. Kreditaufnahme 1.243 129 

5. Mehrung sonstiger Passiva 1.200 3.557 

    (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)      
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) 0 0 

S u m m e  5.506 6.686 

Investitionen 2018 (in T€) 2017 Plan 2018 Plan 2018 Ist 

a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 90 193 0 

Gebühren Straßenreinigung  0 0 0 

Leistungen für die Stadt 90 193 0  

         
b) Grundstücke und Gebäude  98 944 8 

Gebühren Straßenreinigung  0 0 0 

Leistungen für die Stadt 98 444 0  

Betriebszentrale 0 500 8  

          
c) Fahrzeuge  2.713 2.796 89 

Gebühren Straßenreinigung  1.250 930 0 

Leistungen für die Stadt 1.463 1.866 89  

          
d) Maschinen, technische Anlagen, Be-
triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

(auch GWG) 
1.448 1.161 29 

Gebühren Straßenreinigung   50 22 0 

Leistungen für die Stadt 1.398 1.138 29 

S u m m e  4.349 5.094 126 
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) 

12.09.2018 öffentlich Bericht 

 

Betreff: 

Personalbericht und Betriebliches Gesundheitsmanagement SÖR 2017 
 
Anlagen: 

Personalbericht 

Bericht: 
 
Der "Personalbericht und Betriebliches Gesundheitsmanagement SÖR 2017" enthält neben 
Daten und Fakten Informationen über die Maßnahmen des Eigenbetriebes Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum Nürnberg. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Der Bericht enthält Informationen u. a. zur Alters- und Geschlechtsverteilung 

der SÖR - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen 

Sachbezügen. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

         

         

         

 
 
  



Stadt Nürnberg Bericht SÖR/003/2018 

 

Seite 3 von 3 

  



1 

 

  

 
              Personalbericht und 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
                         SÖR 2017 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 

 
 

1. Organisatorischer Aufbau SÖR 
 
 
2. Stellenplan 
 
 
3.1 Kopfstatistik 
 
 
3.2 Altersstruktur 
 
 
3.3 Fehlzeiten 
 
 
4. Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 
5. Personalgewinnung, Qualifizierung und Fortbildung 
 
 
6. Leistungsprämien 
 
 
7. Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
 
8. Betriebliches Gesundheitsmanagement 
  
 

 
 
 

Ö  3Ö  3



2 

 
 

1. Organisatorischer Aufbau SÖR  
 
Der grundsätzliche Aufbau der Organisationsstruktur des SÖR erfolgte bei der Gründung im Jahr 
2009 auf Basis des vom Stadtrat beschlossenen Gutachtens der Fa. Steria-Mummert AG. 
 
Im Jahr 2017 ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen in der Organisationsstruktur: 
 
Materialwirtschaft 
Der Stadtrat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen im November 2008 ein dreistufiges Spar-
paket und in diesem Kontext die Optimierung des Prozesses für die Beschaffung von Gütern und 
Diensten beschlossen. Mit POA-Beschluss vom 29.09.2015 wurde der Zentralisierung verschie-
dener Beschaffungsleistungen bei OrgA zugestimmt. In dem Sachstandsbericht über die Umset-
zung der Zentralisierung des Beschaffungswesens im Bereich der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL) im POA am 06.12.2016 wurden die Beschaffungsleistungen konkretisiert, 
die in zwei Stufen von SÖR an OrgA übertragen werden. 
 
In der ersten Stufe wurden mit Wirkung ab 01.05.2017 die Aufgaben der Beschaffungsleistungen 
für Winterdienstleistungen für städtische Liegenschaften, Beschaffung persönlicher Schutzaus-
rüstung und Warnkleidung, Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Verkehrszeichen, Verkehrssi-
cherungsleistungen, Fuhrleistungen, Streumittel, Maschinen sowie Geräte und Werkzeuge an 
OrgA übertragen. 
Mit der Aufgabenverlagerung wurden 1,91 VK Planstellen an OrgA übertragen. 
 
 
Zentrale Aufgaben 
Im Februar 2017 und im April/Mai 2017 zogen Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz bisher im Be-
reich Bauhof und Mauthalle hatten, in die angemieteten Räume an den neuen Betriebsstandort 
Sulzbacher Straße 2-6 um. Nach dem Umzug von SÖR in die Sulzbacher Straße musste die 
Hausverwaltung und der Botendienst für den Bauhofbereich neu geregelt werden. Mit Wirkung 
ab 01.10.2017 gingen die Verantwortung für die Hausverwaltung/Objektmanagement und für die 
Organisation des Botendienstes von SÖR auf OrgA über.  
Mit der Aufgabenverlagerung wurden 5,86 VK Planstellen an OrgA übertragen. 
 
Kleinere Anpassungen in der Organisation des Eigenbetriebes ergaben sich bei Bedarf im Fein-
schliff. 
 
Das aktuelle Organigramm von SÖR sowie die weitere Gliederung der größten Abteilung – SÖR/2 
Betrieb und Unterhalt – mit den jeweiligen Bezirksstandorten sind auf den nachfolgenden Seiten 
abgebildet. 
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Stand: Juli 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SÖR/ V 

Verwaltung 

Herr Kleiß 

SÖR/ FSW 

Frankenschnellweg 

Frau Bretschneider  

 

SÖR/ 3 

Straßen- und Verkehrsrecht 

Herr Leeb 

SÖR/ WB 

Werkleitungsangelegenheiten 

Frau Bittner 

 

Werkleitung SÖR 

1. Werkleiter Herr BM Vogel, kaufm. Werkleiter Herr Höfler, techn. Werkleiter Herr Daume 

 

SÖR/ 1 

Planung und Bau 

Herr Weidenhammer 

 

SÖR/ 2 

Betrieb und Unterhalt 

Herr Kauppert  

 

SÖR/ 1-G 
Planung und Bau Grün 

Frau Weber 

SÖR/ 1-S 
Planung und Bau Straße 

Herr Guttenberger 

SÖR/ 1-E 
Elektrotechnik 
Herr Dr. Wolf 

 

SÖR/ 1-B 
Brückenbau/ 

Wasserwirtschaft  
Herr Parbel 

SÖR/ 2-B 
Bezirke 

Herr Koch 

SÖR/ 2-W 
Werkstätten 
Herr Kuncz 

 

SÖR/ 2-FK 
Fach- 

Koordinationen 
Grün, Straße, Straßenrei-

nigung 
Frau Kerner 

Frau Lunz, N.N. 

SÖR/ 3-SW 
Straßenaufsicht, Wege-

recht 
N.N. 

SÖR/ 3-VA 
Veranstaltungen, Aus-
nahmegenehmigungen 

Fr. Blemel  
 

SÖR/ FSW-2  

Konstruktiver Ingenieur-
bau  

Herr Hagen 
 

SÖR/ FSW-1  

Straßen- und Landschafts-
bau  

Herr Hetzel  
 

SÖR/ FSW-3  

BBSR  
Herr Rüger  

 

SÖR/ V-1  

Personal 
Herr Grempel-Heidingsfel-

der 

SÖR/ V-2  

Kaufmännische Aufgaben 
Herr Achatz  

 

SÖR/ V-4  

Beiträge 
Frau Bachmann 

 

SÖR/ V-5  

Koordinierungs- 
Stelle, IuK 
Herr Nickel 
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Organigramm SÖR/2-B 
Stand: Juli 2018 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÖR/2-B 
Bezirke 

Herr Koch 
Sulzbacher Str. 

SÖR/2-B/1 
Bezirk 1 

Herr Kupfer 
Würzburger Str. 

SÖR/2-B/2 
Bezirk 2 

N.N. 
Großreuther Str. 

SÖR/2-B/3 
Bezirk 3 

Herr R. Beck 
Am Pferdemarkt 

SÖR/2-B/4 
Bezirk 4 

Herr Struller 
Sulzbacher Str. 

SÖR/2-B/5 
Bezirk 5 

Herr Gußner 
Hans-Kalb-Str. 

SÖR/2-B/6 
Bezirk 6 

Herr K. Beck 
Neuseser Str. 

 

SÖR/2-B/2-MS1 

Meisterei Straße Ost 

 

SÖR/2-B/1-M 

Meisterei 

 

SÖR/2-B/3-MS1 

Meisterei Straße Ost 

 

SÖR/2-B/4-MS1 

Meisterei Straße Ost 

 

SÖR/2-B/5-MS 

Meisterei Straße 

 

SÖR/2-B/6-M 

Meisterei 

 

SÖR/2-B/2-MS2 

Meisterei Straße West 

 

SÖR/2-B/2-MG1 

Meisterei Grün Ost 

 

SÖR/2-B/2-MG2 

Meisterei Grün West 

 

SÖR/2-B/2-MR 

Meisterei Reinigung 

 

SÖR/2-B/3-MS2 

Meisterei Straße West 

 

SÖR/2-B/3-MG 

Meisterei Grün 

 

SÖR/2-B/3-MR 

Meisterei Reinigung 

 

SÖR/2-B/4-MS2 

Meisterei Straße West 

 

SÖR/2-B/4-MG1 

Meisterei Grün Ost 

 

SÖR/2-B/4-MG2 

Meisterei Grün West 

 

SÖR/2-B/4-MR 

Meisterei Reinigung 

 

SÖR/2-B/5-MG 

Meisterei Grün 

 

SÖR/2-B/5-M 

Meisterei 
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Organigramm SÖR/2-W 
Stand: Juli 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

SÖR/2-W 
Werkstätten 

Herr Kuncz 
Sulzbacher Straße 

 

SÖR/2-W/1 
Fuhrpark/Kfz-Werkstatt 

Großreuther Straße 

 

SÖR/2-W/3 
Verkehrssicherung 

Donaustraße 

 

SÖR/2-W/8 
Baumkontrolle/-pflege 

Sulzbacher Straße 

 

SÖR/2-W/4 
Schlosser 

Donaustraße 

 

SÖR/2-W/5 
Zimmerer/Wasserbauer 

Donaustraße 

 

SÖR/2-W/6 
Maurer 

Maxtormauer 

 

SÖR/2-W/7 
Baugruppe Grün/Grau 

Braillestraße 

 

SÖR/2-W/9 
Spieleinrichtungen 

Hans-Kalb-Straße 

 

SÖR/2-W/10 
Großflächenmahd 

Hans-Kalb-Straße 
 

 

SÖR/2-W/11 
Fahrdienst 

Großreuther Straße 
 

 

SÖR/2-W/12 
Straßenbegleitgrün 

Sandreuthstraße 
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2. Stellenplan 
 
Personalstand 
 
Die Beschäftigten werden entsprechend dem Stellenplan A (dauerhafte und befristete) oder B 
(ohne konkrete Planstelle) zugeordnet. Überplanmäßige Stellen (ohne Planstellen) werden 
nicht ausgewiesen. 
 
„Überplanmäßige Stellen“ sind nur im Rahmen von Art. 68 Abs. 3 Nr. 2 GO zur Erfüllung neuer 
Aufgaben bis zum nächsten (Nachtrags-) Haushalt zulässig und fielen bei SÖR in 2017 nicht 
an. 
Zur Bewältigung kurzfristig anfallender,  zusätzlicher Aufgaben, wurden Beschäftigungs-
verhältnisse in zeitlich geringem Umfang (bis zu 6 Monaten) im Volumen von 2,00 VK 
abgeschlossen. 
 
   Personalentwicklung Vollkraftstellen (VK) 2017 

 

 
 

Verteilung der VK auf die einzelnen Abteilungen 
 

Die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Veränderungen der Stellenzu- und –abgänge 
erfolgten auf der Grundlage der Stadtratsbeschlüsse zum Stellenplan 2017 sowie durch 
Stellenverlagerungen zu anderen städtischen Organisationseinheiten. 
 
Die wesentlichsten Veränderungen ergaben sich durch die Übertragung von 5,85 VK der 
Hausverwaltung Bauhof von SÖR/V zu OrgA/HVE (jetzt ZD/1) sowie der Aufgaben- und 
Stellenverlagerungen aufgrund der Zentralisierung von Beschaffungsleistungen von SÖR/V 
an OrgA (jetzt ZD/3) von 1,91 VK. Desweiteren von 2 VK von SÖR/V an SUN, aufgrund der 
nicht mehr genutzten Registratur Bauhof. Demgegenüber steht die Schaffung von 1 VK 
Sachbearbeiterstelle bei SÖR/V für die laufenden Abrechnungen von KAG-Maßnahmen. 
 
Im Bereich Planung und Bau sind die wesentlichen Erhöhungen durch die  Stellenschaffungen 
von 2,0 VK Ingenieure/innen Landespflege und 0,5 VK Gartenbautechniker/in in SÖR/1-G 
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zurückzuführen sowie 1,0 VK Bauingenieur/in bei  SÖR/1-S für die Abarbeitung von KAG-
Maßnahmen. 
 
Die Veränderung in der Abteilung Betrieb und Unterhalt setzen sich im wesentlichen aus den 
Schaffungen von 2,0 VK Bauingenieuren/innen für die Abarbeitung von KAG-Maßnahmen und 
2 VK für technische Sachbearbeiter/innen zu schnelleren Wiederherstellung von 
Aufgrabungen sowie 0,5 VK Straßenkontrolleure zusammen. 
 
Ferner wurde für die Freistellung der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen  
1 VK geschaffen. 
 
Die weiteren Stellendifferenzen ergaben sich aus Veränderungen im Bereich der 
Teilzeitbeschäftigten. 
 

Abteilung VK 31.12.13 VK 31.12.14 
VK 
31.12.15 VK 31.12.16 VK 31.12.17 

Verände-
rung 2016 - 
2017 

Werkleitung (SÖR/WL) 14,31 14,50 15,16 15,32 14,83 -0,49 

Verwaltung (SÖR/V) 64,42 65,88 67,35 84,84 76,15 -8,69 

Planung und Bau (SÖR/1) 106,06 108,85 108,88 107,59 112,53 4,94 

Betrieb und Unterhalt (SÖR/2) 639,25 641,89 678,72 661,63 667,77 6,14 
Straßen- und Verkehrsrecht     
(SÖR/3) 35,00 36,40 35,75 35,73 35,76 0,03 

Frankenschnellweg (SÖR/FSW) 25,71 27,50 27,88 26,27 27,00 0,73 

Personalrat (PR /SÖR) 2,80 2,80 2,80 2,72 2,80 0,08 

Schwerbehindertenvertretung 
(SBV/SÖR)         1,00 1,00 

  887,55 897,82 936,54 934,10 937,84 3,74 
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Aufteilung der VK auf Beschäftigungsgruppen 
 
Im Bereich der Beamten ist die Mehrung auf die Ausbildung in der 3. Qualifikationsebene und 
dem positiven Saldo von Zu- und Abgängen zurückzuführen. In der Differenz ergab sich eine 
Mehrung um 4,88 VK auf 77,66 VK.  
 
Die Mehrung bei der Gruppe der Angestellten um 0,4 VK auf 276,20 VK und die Minderung im 
gewerblichen Bereich (Arbeiter) um 1,54 VK auf 583,98 VK ist im Saldo auf Zu- und Abgänge 
zurückzuführen. 
 
 

 
 
3.1 Kopfstatistik  
 
Im Jahr 2017 wurden freie und neu geschaffene Stellen erstmalig im gleichen Verhältnis mit 
Frauen und Männern besetzt.  
 
Zum Jahresende 2017 waren im SÖR 961 Personen beschäftigt, 142 Frauen (entspricht 14,79 
% - wie im Vorjahr) und 819 Männer (entspricht 85,21 % -ebenfalls wie im Vorjahr). 
 
Die Anzahl der Frauen im SÖR ist seit der Gründung in 2009 erfreulicherweise von 108 auf 
jetzt 142 gestiegen. Es ist weiter davon auszugehen, dass die Anzahl der Frauen auf längere 
Sicht gesehen weiterhin steigen wird. Ursache hierfür ist unter anderem, dass in den nächsten 
Jahren wieder mehrere Frauen aus der Elternzeit oder der Kinderbetreuung zurückkehren 
werden. Diese streben dann überwiegend eine Teilzeittätigkeit an, mit der Folge, dass mehrere 
Personen – hiervon überwiegend Frauen - sich eine Stelle teilen werden. 
 
Auch bei den von SÖR angebotenen Ausbildungsberufen wird weiterhin intensiv um Frauen 
geworben. Allerdings ist für die typischen gewerblichen „Männerberufe“ (Straßenbau und 
Straßenreinigung) das Interesse der Frauen weiterhin sehr gering. 
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Kopfstatistik 2016 
weiblich/männlich 

 SÖR/WL SÖR/V SÖR/1 SÖR/2 SÖR/3 SÖR/FSW PR/SÖR Auszubildende 

weiblich 11 42 31 31 18 4 2 3 

männlich 6 47 90 623 19 15 1 17 

 
Kopfstatistik 2017 
weiblich/männlich 

  SÖR/WL SÖR/V SÖR/1 SÖR/2 SÖR/3 SÖR/FSW PR/SÖR SBV/SÖR 
Auszubil-
dende 

weiblich 12 38 34 31 18 4 2 0 3 

männlich 6 43 89 628 20 17 1 1 14 

 

3.2 Altersstruktur 
 
Altersstruktur der Beschäftigten im SÖR nach der Skalierung des Deutschen Städtetags, die 
auch vom Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation verwendet wird: 
 
    Altersaufbau SÖR-Beschäftigte 
      (Stand 31.12.2017) 
 

      
 
Rechnerisch liegt das Durchschnittsalter bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SÖR 
bei 46,45 Jahren und erhöhte sich somit zum Vorjahr mit 45,92 Jahren um 0,53 Jahre. 
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Das Durchschnittsalter der SÖR-Beschäftigten ist mit 46,45 Jahren deutlich höher als der  
Altersdurchschnitt in deutschen Betrieben mit 43,4 Jahren – Datenquelle: Statistisches 
Bundesamt, Veröffentlichung vom 27.06.2017. 
Ursachen für das höhere Durchschnittsalters bei SÖR sind weiterhin: 
 

 Der Personalabbau aus Einspargründen der vergangenen 25 Jahre, verbunden mit 
einem Einstellungsstopp. 

 Neu hinzugekommen ist die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf das 
67. Lebensjahr. 

 Das verhältnismäßig hohe durchschnittliche Alter neuer Beschäftigter bei SÖR  
 
Es zeigte sich im Jahr 2017, dass die Nachbesetzungen von freien Stellen immer 
problematischer werden. Dies wirkt sich nicht nur im Bereich der Ingenieure/Innen sondern 
bereits bei den Meistern/Innen und zum Teil auch bei den Facharbeitern/Innen und Stellen in 
der Verwaltung aus. 
 
Durch den Eintritt in die Rente bzw. Pension, werden ab dem Jahr 2020 zwischen 20 und 40 
MitarbeiterInnen den SÖR verlassen. Aufgrund des aktuellen und vermutlich auch zukünftigen 
Arbeitskräftemangels in Bayern wird es immer schwieriger geeignetes Personal für die 
Nachfolge zu akquirieren. 
Um zukünftige Nachbesetzungen im Ingenieurbereich sicherzustellen, werden 
Ingenieure/Innen auf Berufsmessen aktiv angesprochen und über bezahlte praktische 
Studiensemester bzw. Themen für Master-bzw. Bachelorarbeiten informiert. Die Aufgaben bei 
SÖR werden positiv und attraktiv dargestellt. Im gewerblichen Bereich bietet SÖR ab 2018 
neben der Ausbildung von Landschaftsgärtnern auch im Straßenunterhalt Ausbildungsplätze 
an. 
  Detailliertere Altersstruktur der SÖR Beschäftigten 
     (Stand 31.12.2017) 
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Die detaillierte Altersstruktur von SÖR zeigt sehr deutlich auf, dass sich der Bauch in der Al-
tersstruktur im Bereich des letzten Jahres fast unverändert nach oben schiebt. SÖR hat hier 
einen starken Bauch in der Altersstruktur zwischen dem 48. und 62. Lebensjahr. Innerhalb von 
15 Jahren wird etwa die Hälfte der Beschäftigten von SÖR aus dem aktiven Arbeitsleben aus-
scheiden. 
 

  
 

31.12.2009          31.12.2017 
 
Die detaillierte Altersstruktur SÖR im langjährigen Vergleich zwischen 2009 und 2017. 
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3.3 Fehlzeiten 
 
Um eine Vergleichbarkeit der Ausfallzeiten im Vergleichsring des Deutschen Städtetages zu 
ermöglichen, werden die Ausfallzeiten in Kalendertagen angegeben, einschließlich der Fehl-
zeiten, die sich über arbeitsfreie Tage hinweg ergeben.  
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Die Ausfallzeiten im SÖR umfassten im Jahr 2017 insgesamt 31.368 Tage. Dies entspricht 
einer Krankheitsquote von 9,10 % bei insgesamt 944 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
SÖR ohne Auszubildende. Die Krankheitsquote erhöhte sich somit zum Vorjahr um 0,75 %. 
Damit liegt SÖR deutlich über der durchschnittlichen Krankheitsquote der Kernverwaltung der 
Stadt Nürnberg, die im Jahr 2017 für alle Beschäftigten 6,09 % betrug. Ein Vergleich mit den 
Fehlzeiten der städtischen Eigenbetriebe - durchschnittlichen Krankheitsquote von 8,19 % - 
zeigt, dass auch hier SÖR ebenfalls eine höhere Krankheitsquote hat. 
 
Die durchschnittlichen Ausfallzeiten im Jahr 2017 betrugen im SÖR pro Mitarbeiterin und Mit-
arbeiter 33,23 Kalendertage. Zum Vergleich: der gesamtstädtische Wert (Kernverwaltung plus 
Eigenbetriebe) im Jahr 2017 betrug 23,94 Kalendertage. Die Differenz der Ausfalltage zwi-
schen SÖR und der Stadt Nürnberg hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 7,62 auf 9,29 Tage 
erhöht. 
 

 
 

Die 79 Beamtinnen und Beamten fehlten an 2.003 Tagen. Dies entspricht durchschnittlich 
25,35 Kalendertagen bzw. einer Krankheitsquote von 6,95 %. Der städtische Beamtenschnitt 
in 2017 betrug 18,24 Tage.  
 
Die 290 nicht gewerblich Beschäftigten (Angestellten) im SÖR hatten Ausfallzeiten an 5.199 
Tagen. Dies entspricht einem Durchschnittswert von 17,93 Tagen bzw. einer Krankheitsquote 
von 4,91 %. 
 
Im gewerblichen Bereich (ehemalige Arbeiterschaft) errechnet sich eine Ausfallzeit von 24.166 
Ausfalltagen bei 575 Mitarbeitern/Innen. Dies bedeutet durchschnittliche Ausfallzeiten von 
42,03 Tagen und einer Krankheitsquote von 11,51 %. Die Ausfalltage stiegen somit von 35,76 
auf 42,03 Tagen und die Krankheitsquote von 9,80 % auf 11,51 %. 
 
Ausführliche Betrachtung der Fehlzeiten siehe Punkt 8 „Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“. 
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4. Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
 
§ 154 SGB IX (Sozialgesetzbuch IX) verpflichtet alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber    
wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Für jeden 
unbesetzten Pflichtarbeitsplatz ist nach § 160 Abs. 2 SGB IX eine Ausgleichsabgabe zu ent-
richten, die gestaffelt ist nach Erfüllung der Beschäftigtenquote (125 € bis 320 € je unbesetzter 
Arbeitsplatz). 
 
Laut SBV/SÖR und dem bei PA geführten Verzeichnis der nach § 158 Abs. 1 SGB IX beschäf-
tigten Schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen an-
rechnungsfähigen Personen, sind bei SÖR zum 31.12.2017 insgesamt 136 „anrechenbare 
Schwerbehinderte“ (2016: 127) beschäftigt. 
 
Prozentual gesehen sind von den 944 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne Auszubildende) 
des SÖR 14,41 % als Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellt eingestuft. Somit übertrifft 
SÖR die gemäß § 154 SGB IX, „Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen“, geforderte Mindestanzahl von 5 % weiterhin sehr deutlich. 
 
Die anrechenbaren 136 Schwerbehinderten teilen sich auf in 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die gemäß § 2 Abs. 2 SGB IX schwerbehindert sind, da bei ihnen ein Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 vorliegt. Weiterhin sind 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezüg-
lich der Sicherung eines Arbeitsplatzes gleichgestellt, da sie einen Grad der Behinderung von 
30 und mehr aufweisen. 
 
Im nichtgewerblichen Beschäftigten- und Beamtenbereich sind 39 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, gleich 9,60 %, schwerbehindert oder gleichgestellt. Im gewerblichen Bereich sind we-
gen der erschwerten körperlichen Beanspruchung 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gleich 
16,00 % schwerbehindert oder gleichgestellt. 
 
Im Jahr 2017 wurden 2 Planstellen mit externen schwerbehinderten Mitarbeitern besetzt und  
bei 9 Mitarbeiter/Innen erstmals eine Schwerbehinderung anerkannt. 
 

5. Personalgewinnung, Qualifizierung und Fortbildung 
 
Personalgewinnung 
 
Die für das Ausbildungsjahr 2017 eingegangenen Bewerbungen bei den gewerblichen Ausbil-
dungsberufen sind in etwa gleichgeblieben. Im neu aufgenommenen Ausbildungsberuf Stra-
ßenwärter/in sind allerdings nur 15 Bewerbungen zu berücksichtigen gewesen. Bei den Kfz-
Mechatronikern sind die Bewerberzahlen leicht gefallen. In den Ausbildungsberufen Gärtner/in 
der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und Bauzeichner/in gab es eine leichte Steige-
rung. Die Bewerberzahlen insgesamt haben sich stabilisiert. 
 
Es hat sich auch in 2017 gezeigt, dass die frühzeitige Ausschreibung der Ausbildungsplätze 
und die darauffolgende Durchführung der Vorstellungsgespräche Vorteile hat. Viele Bewerber 
hatten somit ihr erstes Vorstellungsgespräch bei SÖR. Da bei Eignung der Ausbildungsplatz 
schnell zugesagt werden konnte, haben die Bewerber sich nicht anderweitig beworben. 
 
Für das Ausbildungsjahr 2018 können leider nicht alle von SÖR angebotenen Ausbildungs-
plätze besetzt werden. Im neu angebotenen Ausbildungsberuf Straßenwärter/in konnten ur-
sprünglich nur zwei geeignete Bewerber ausgewählt werden. Ein Bewerber sagte ab. Von den 
drei Ausbildungsplätzen kann deshalb, zum jetzigen Stand, nur einer besetzt werden. 
 
Am Beispiel des Ausbildungsberufes Bauzeichner/in soll kurz dargestellt werden, was letzt-
endlich an potenziellen Bewerbern am Ende des Auswahlverfahrens noch für SÖR zur Verfü-
gung steht. Ein Ausbildungsplatz war zu vergeben. Darauf erhielt SÖR 90 Bewerbungen. Nach 
Sichtung und Bewertung der Bewerbungsunterlagen wurden 12 Bewerber/Innen zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Sieben Bewerber/Innen sagten, zum Teil sehr kurzfristig, 
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die Teilnahme an den Vorstellungsgesprächen ab. Zwei Bewerber/Innen erschienen zum ver-
einbarten Termin überhaupt nicht. Von den drei Bewerber/Innen die am Vorstellungsgesprä-
che teilnahmen, war eine Bewerberin nicht geeignet und ein weiterer Bewerber zwar geeignet, 
sah den angebotenen Ausbildungsplatz aber eher als B-Plan, falls die parallellaufende Bewer-
bung bei der Fachoberschule scheitern würde. Zu guter Letzt konnte aber mit der letzten ge-
eigneten Bewerberin ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen werden. 
 

Anzahl der Bewerberinnen/Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei SÖR 
 

               
 
Ausbildung 
 
SÖR hat auch in 2017 seine gesellschaftliche Verpflichtung zur Ausbildung wahrgenommen 
und vier jungen Menschen eine Berufsausbildung zum Landschaftsgärtner, Kfz-Mechatroni-
ker, Bauzeichner und Wasserbauer ermöglicht. 
Zum Stichtag 31.12.2017 wurde von SÖR in folgenden Bereichen ausgebildet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme von Auszubildenden 
 
SÖR setzt auch weiterhin auf eine breit gefächerte Ausbildung und hat größtes Interesse, 
geeignete Nachwuchskräfte in Dauerarbeitsverhältnisse zu übernehmen. 
 
Soweit im gewerblichen Bereich für die neuen Nachwuchskräfte keine adäquaten Planstellen 
zur Verfügung stehen, wird nach Abschluss der Ausbildung ein auf sechs Monate befristeter 
Arbeitsvertrag angeboten (Beschluss des Stadtrats vom 18.07.1984), um sich aus dieser 
Position heraus auf dem freien Arbeitsmarkt bewerben zu können. Es besteht in dieser Zeit 
jedoch auch die Möglichkeit, sich auf innerstädtisch angebotene Stellen zu bewerben. 
 
 

Ausbildungsberufe 2014 2015 2016 2017 2018

Bauzeichner/in 66 77 96 71 90

Gärtner/in GaLa-Bau 30 18 25 28 34

Fachkraft für Wasserwirtschaft --- 11 --- --- ---

Wasserbauer/in --- --- 7 --- ---

Kfz-Mechatroniker/in 57 51 59 59 43

Straßenwärter/in 15

Gesamtsumme 153 157 187 158 182

Ausbildungsberuf 
♀ ♂ 

gesamt Ausb.-Ende in            
2017 

Gärtner der Fachrichtung 
Garten- und Landschafts-
bau 

1 8 9 1 

Bauzeichner 2 1 3 1 

Fachkraft für Wasserwirt-
schaft 

  1 1 0 

Wasserbauer   1 1 1 

Kfz-Mechatroniker   3 3 1 

Gesamt: 3 14 17 4 
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Ausbildung in Zukunft 
 
Jugendlichen in Bayern stehen rechnerisch aktuell 1,29 Ausbildungsplätze zur Verfügung und 
die Situation wird sich für die Betriebe in den nächsten Jahren weiter verschlechtern. 
 
Bei dem sich abzeichnenden personellen Engpässen bei SÖR, insbesondere bei den „Fach-
kräften für den Straßenbau“, wurde bereits mit dem neu angebotenen Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/in“ versucht gegenzusteuern. Allerdings ist nach der ersten Anfangseuphorie erst 
einmal Ernüchterung eingetreten. Wie bereits im Text erwähnt, kamen von der geringen Be-
werberzahl von 15, nur zwei geeignete Bewerber in Frage, die eine Einstellungszusage erhiel-
ten. Von den beiden eingeplanten Auszubildenden zog einer seine Zusage zurück. Daher sind 
derzeit noch zwei Ausbildungsplätze unbesetzt. Da ein Ausbildungsinhalt der Erwerb der Füh-
rerscheinklasse C/CE (Kraftfahrzeuge über 7,5 t und ihre Anhänger) und das verkehrssichere 
Führen von Großfahrzeugen auf öffentlichen Straßen auch Abschlussprüfungsbestandteil ist, 
muss neben der gesundheitlichen Eignung die Auswahl der Bewerber sehr gewissenhaft er-
folgen. 
Um den neuen Ausbildungsberuf bei der Stadt Nürnberg bzw. SÖR bekannter zu machen 
wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen. Zum einen wird seitens PA und SÖR auf entspre-
chenden Ausbildungsberufsmessen geworben, zum anderen wird verstärkt auch auf die Schu-
len zugegangen. Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit mit SÖR ein Ausbildungsflyer von 
PA erstellt. Dieser informiert über das Berufsbild, die Voraussetzungen für die Ausbildung, die 
Ausbildungsinhalte und die entsprechenden Ansprechpartner. 
 
Bei der Ausbildung der Landschaftsgärtner kann berichtet werden, dass nur durch die Vergabe 
eines Ausbildungsplatzes an einen anerkannten ehemaligen syrischen Flüchtling, alle drei 
Ausbildungsplätze besetzt werden konnten. 
 
Praktika 
 
SÖR stellt sich seiner sozialen und bürgerorientierten Verantwortung und ermöglicht, soweit 
es aus betrieblichen und sicherheitsrelevanten Gründen möglich ist, Schülern das Arbeitsle-
ben aktiv kennen zu lernen. In 2017 haben 32 Schülerinnen und Schüler das Arbeitsleben bei 
SÖR in den Bereichen Planung und Bau Straße, Betrieb und Unterhalt, Straßen- /Verkehrs-
recht und der Verwaltung kennengelernt. 
 
Girls`Day bei der Stadt Nürnberg 
 
Für SÖR ist es eine sehr gerne übernommene gesellschaftliche Aufgabe hieran teilzunehmen. 
Dem Bereich der Werkstätten von SÖR ist es wiederum gelungen, einen Girls`Day so zu ge-
stalten, dass junge Frauen einen tiefen Einblick in „frauenuntypische“ Ausbildungsberufe des 
Landschaftsgärtners und des Kraftfahrzeugmechatronikers erhielten. 
 
Berufe Info - Tag für Mädchen 
 
SÖR beteiligte sich im Bereich der Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau und 
im Bereich der Kfz-Werkstatt am Berufe Info-Tag für Mädchen. Der von dem Jugendamt der 
Stadt Nürnberg initiierte Aktionstag sieht sich als Ergänzung zum Girls`Day und ermöglicht 
Schülerinnen einige attraktive und zukunftsfähige Berufe aus dem handwerklichen und dem 
gewerblich-technischen Bereich direkt in den Ausbildungsbetrieben kennen zu lernen. 
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Ingenieure/Innen 
 
SÖR beteiligt sich an der jedes Jahr stattfindenden Bauingenieurmesse in der Georg-Simon-
Ohm Hochschule Nürnberg. Diese Messe ermöglicht es, direkt mit den Studierenden ins Ge-
spräch zu kommen und den Eigenbetrieb SÖR vorzustellen. Es können hierbei wichtige Infor-
mationen über den Berufseinstieg, die Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten, die Gehalts-
struktur oder die Karrierechancen weitergegeben werden. Zudem bietet SÖR in verschiede-
nen Fachbereichen „praktische Studiensemester“ für Studenten an. SÖR vergütet dieses 20-
wöchige Studiensemester aktuell mit 500,- € monatlich. Ferner werden in diesem Zusammen-
hang auch interessante Themen für Master- und Bachelorarbeiten im SÖR angeboten. 
 
Weiterbildung / Fortbildung 
 
SÖR investiert intensiv in die Bereiche Aus- und Fortbildung. 
 
An externen und internen Fortbildungsveranstaltungen nahmen 491 SÖR – Beschäftigte teil. 
Insgesamt wurde hierfür 172.968,18 € aufgewendet. Dieser Betrag enthält die Ausbildungsge-
bühren sowie die erforderlichen Reise- und Übernachtungskosten. Somit entfielen in 2017 
durchschnittlich auf jeden Mitarbeiter/in einschließlich Auszubildende 179,99 €. Die externen 
Fortbildungen sind teilweise sehr teuer, müssen dennoch in Anspruch genommen werden, da 
das gemeinsame Fortbildungsangebot der Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und Schwabach 
die speziellen beruflichen Erfordernisse für SÖR nicht abdecken kann.  
 
Weiterhin sind jährliche Schulungen nach den Bestimmungen des Berufskraftfahrer-Qualifika-
tions-Gesetzes (BKrFQG) von Kraftfahrern im SÖR zu absolvieren. Diese Verpflichtung trifft 
die Fahrer, deren überwiegende Tätigkeit darin besteht, Personen oder Güter zu gewerblichen 
Zwecken zu befördern. Die Fahrerlaubnisinhaber der Klassen CE oder C1E sind nicht nur alle 
5 Jahre auf Ihre gesundheitliche Eignung zu untersuchen, auch die Erlaubnis gem. BKrFQG 
ist ebenfalls nur für 5 Jahre gültig. Für die Verlängerung dieser Fahrerlaubnis müssen wieder 
5 Schulungsmodule innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren nachgewiesen werden.  
 
Zur Sicherstellung des Winterdienstes für den Einsatz von Großräumfahrzeugen, die nur mit 
der Fahrerlaubnisklasse C/CE gefahren werden dürfen, war es auch im Jahre 2017 erforder-
lich einen gewerblichen Mitarbeiter von SÖR den Erwerb des Führerscheines CE (Kraftfahr-
zeuge über 7,5 t und ihre Anhänger) zu finanzieren. Ferner mussten zur Aufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes mit größeren Fahrzeugen (Kraftfahrzeuge bis 7,5 t mit Anhänger) 13 Führer-
schein C1E von gewerblichen Mitarbeitern erworben werden. 
Die Kosten hierfür beliefen sich in 2017 auf rund 29.000 € und sind in den Gesamtfortbildungs-
kosten bereits enthalten. Zwischen SÖR und den betreffenden Mitarbeitern wurde eine Rück-
zahlungsvereinbarung geschlossen. Diese besagt, dass bei einem vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Dienst bzw. der Dauer eines selbstverschuldeten Führerscheinverlustes innerhalb 
eines Zeitraumes von 2 Jahren ein Anteil von 1/24 des Gesamtbetrages pro Monat für die noch 
verbliebene Restlaufzeit zurückzuzahlen ist. 
 

6. Leistungsprämien 
 
Basisleistungsentgelt/-bezüge 
In 2017 erhielten alle Beschäftigten des SÖR das ihnen zustehende Basisleistungsentgelt 
bzw. –bezüge. Aus keiner Abteilung wurde eine Person gemeldet, der man die Prämie nicht 
gewähren sollte.  
 
Zusatzleistungsentgelt 
Aus dem Bereich der Beschäftigten wurde in 2017 an 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 
Zusatzleistungsentgelt von 130.751,-- € ausbezahlt. Die Auszahlungssummen bewegten sich 
zwischen 333,-- € und mehrheitlich bei dem Durchschnittsbetrag von 998,-- €. Nur eine Person 
erhielt einen weit darüber liegenden Betrag von 2.000,-- €, da Ihr Engagement bei der Neustuk-
turierung der Arbeitsgruppe und Etablierung von neuen Arbeitsprozessen außergewöhnlich 
groß war. 
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Bei der Betrachtung der Prämiensumme die auf die 4 Qualifikationsebenen (QE) verteilt wird, 
wird die QE1 (E2 bis E4), wie in all den Jahren zuvor, verhältnismäßig zu gering bedacht. Bei 
einem Beschäftigtenanteil von 34,36% entfallen auf die 1.QE nur 22,63%. Die 2.QE (E5 bis 
E9A) erhielt bei einem Anteil von 46,74% der Beschäftigten auch fast den identischen Anteil 
an der Prämiensumme von 46,72%. Absoluter Ausreißer ist die 3.QE (E9B bis E13), die bei 
einem Beschäftigtenanteil von 18,21% einen Prämiensummenanteil von 29,20% erhielt. An-
zumerken ist, dass durch die neue Entgeltordnung sehr viele Meister- und Technikerstellen in 
die Eingangsstufe der 3.QE aufgestiegen sind. In der 4.QE erhielten 2 Beschäftigte eine Prä-
mie, die bei einem Beschäftigungsanteil von 0,69% insgesamt 1,46% betrug.  
 
Die unteren Einkommensgruppen wurden somit weiterhin nicht angemessen berücksichtigt. 
Auch die Beschäftigten mit einer Behinderung wurden mit 13 Prämien nicht genügend be-
dacht. Bei einem Anteil von ca. 14,43% erhielten nur 9,50% der Schwerbehinderten ein Zu-
satzleistungsentgelt. Erfreulich ist, dass es hier zum letzten Jahr eine Steigerung von 2,36 
Punkten gab. Hingegen wurden die Frauen (Anteil 13,17% bei den Beschäftigten) mit 11,68% 
erstmalig mit weniger Zusatzleistungsentgelten bedacht.  
 
Als Erklärung gilt wie jedes Jahr, dass gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 2. QE, 
wie Facharbeiter, Meister, Techniker und Sachbearbeiter, sowie die der 3. QE, wie planende 
und ausführende Ingenieure und Sachbearbeiter, das Rückgrat von SÖR sind, um die vielfäl-
tigen und teilweise sehr komplexen Aufgaben zu meistern. Daher wird trotz aller Bemühungen 
von SÖR, eine anteilmäßige Verteilung des Zusatzleistungsentgelts auf alle 4 QE`s zustande 
zu bringen, die 2. und 3. QE bevorzugt bleiben. Ein Beschäftigter, der seine routinemäßigen 
Arbeiten absolut korrekt und zuverlässig abarbeitet, fällt nun mal nicht so auf, wie Beschäftigte 
der 2 bzw. 3 QE die des Öfteren sehr flexibel neue Projekte abarbeiten müssen. 
 
Zusatzleistungsbezüge 
Bei SÖR konnten für die Berechnung der Zusatzleistungsbezüge 73 Beamtinnen und Beamte 
angesetzt werden. An 14 Beamte wurden 6.625,-- € in 2017 ausbezahlt. Bei der geringen 
Anzahl ist ein statistischer Wert nicht aussagekräftig. Rechnerisch hätte den BeamtenInnen 
der 2.QE (A6 bis A8) eine Prämie zugestanden. In 2017 wurde keine Prämie gewährt, ebenso 
erhielt die 4.QE keine Prämie, obwohl rechnerisch 1,5 Prämienanteile möglich gewesen wä-
ren. 
 
Prämien für besondere Leistungen (PbL) 
Wegen der unterschiedlichen Budgets muss hier eine strikte Trennung zwischen den Tarifbe-
schäftigten und den Beamten erfolgen. 
 
 
PbL Beamte 
Aufgrund des verhältnismäßig geringen Betrages (in 2017 wurden 4.060,-- € ausbezahlt) wer-
den die Pbl bei den Beamten sehr restriktiv angewendet. So konnte in 2017 an 8 Beamtinnen 
und Beamte eine Prämie ausbezahlt werden. Die Prämienhöhe bewegte sich zwischen       
300,-- € und 760,-- €. Von den 8 Prämienbeziehern waren vier weiblich. Die Prämiengewäh-
rung lag für die Frauen über ihrem prozentualen Anteil (50 % zu 35,61%). Auch im Jahr davor 
lag sie weit darüber. 
 
Anzumerken ist, dass wegen der geringen Prämiensumme in diesem Budget die Verteilung 
an Beamtinnen und Beamte als Motivations- und Anerkennungsinstrument für besondere Leis-
tungen weiterhin sehr umstritten ist  
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PbL Beschäftigte 
In 2017 waren für die Tarifbeschäftigten 100.011,05 € im Budget von SÖR. Der Ansatz ist um 
39.466,-- € geringer als  im Vorjahr, in dem noch die Übertragungen aus den Vorjahren abge-
baut wurde. Prämien erhielten 190 Beschäftigte (Vorjahr 233). Als Prämiensumme wurden 
97.750,-- € ausbezahlt, 2.261,05 € wurden in das Jahr 2018 übertragen. Die Prämienhöhen 
lagen zwischen 150,-- € und 2.000,-- €. Hohe Prämien wurden überwiegend bei Zielvereinba-
rungen, die in der Regel einen längeren Zeitraum umfassen (mehrere Monate, die sich auch 
über 1 Jahr hinziehen können) sowie ein besonderes Ergebnis fachlich und zeitmäßig vorge-
ben, ausbezahlt. Die Kleinprämien fielen bei spontanen besonderen Leistungen mit geringem 
Zeitumfang an. Dies ist bereits eine Erklärung, warum zum Beispiel die 3. QE bei einem Per-
sonalanteil von 18,21% und einem Anteil an den Prämienempfängern von 28,95% aus dem 
Prämienbudget einen Geldanteil von 37,85% erhielt. Die Prämiengewährung erfolgte überwie-
gend nach abgeschlossenen und gut gelungenen Projektarbeiten. Während die 1.QE (in der 
Regel Straßenreiniger und ungelernte Kräfte im Straßenunterhalt) bei einem Personenanteil 
von 34,36% und einem Anteil an den Prämienempfängern von 14,21% aus dem Prämien-
budget nur einen Geldanteil von 11,00% erhielt. Prämien fielen hier überwiegend bei beson-
ders belasteten Arbeiten an, wie spezielle Reinigungstermine mit sehr hoher Verschmutzung 
(verdreckte und verkotete Flächen), bei extremen Wetterverhältnissen oder bei Arbeiten unter 
enormen Zeitdruck. Immerhin hat ein Mitarbeiter der 1. QE den höchsten Betrag von 2.000,--
€ für eine Krankheitsvertretung erhalten, die weitaus mehr als ein Jahr andauerte. 
 
Da die Mittel in 2017 erheblich geringer waren als 2016 und diese bis auf einen Übertrag von 
2.261,05€ ausgegeben wurden, zeigt, obwohl zum Vorjahr 43 Prämien weniger anfielen, dass 
das Instrument der Prämien für besondere Leistungen bei den Vorgesetzten angekommen ist. 
Anzumerken ist, dass es im einfachen gewerblichen Bereich weiterhin sehr schwierig für die 
Meister ist, zusätzlich Prämien zu gewähren, da besondere Leistungen wie z.B. Sonderreini-
gungen in der Nacht nach einem Event oder zusätzliche Arbeiten am Sonntag bereits mit ho-
hen Lohnzuschlägen abgegolten werden.  
 
Erfolgsprämie SÖR Grün 
Auf der Grundlage des § 18 Abs. 4 Satz 3 TVöD (VKA) wurde mit der Dienstvereinbarung vom 
15.01.2015 über die Gewährung einer Erfolgsprämie für Tarifbeschäftigte beim Eigenbetrieb 
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (DV Erfolgsprämie SÖR Grün) noch eine spezielle 
Regelung für die Rekommunalisierung von öffentlichen Aufgaben im Grünbereich von SÖR 
geschaffen. Die Dienstvereinbarung legt fest, dass auf Basis der Einsparungen durch die Re-
kommunalisierungsmaßnahme die Beschäftigten eine anteilige Prämie von 22% der errech-
neten Einsparsumme, maximal ein monatliches Tabellenentgelt der Eingangsstufe in der je-
weiligen Entgeltgruppe, erhalten. 
 
Die 31 Beschäftigten der Gruppe Großflächenmahd (SÖR/2-W/10) erwirtschafteten im Zeit-
raum April 2016 bis März 2017 einen Überschuss von 498.806,40 € durch Einsparungen im 
Vergleich zur Fremdvergabe und durch Übernahme von Zusatzaufgaben, die ansonsten eben-
falls eingekauft werden müssten. Der hieraus berechnete und mögliche maximale Prämienan-
teil von 22 % würde 109.737,41 € betragen. Ausbezahlt wurde an die Gruppe der vereinbarte 
lohnmäßige Maximalbetrag von 70.787,15 €.  
 
Es kann weiterhin festgehalten werden, dass das Insourcing der Großflächenmahd mit den 
flexiblen Arbeitszeiten und den monetären Leistungsanreizen für die Stadt Nürnberg nicht nur 
finanziell sondern auch betreffend der Qualität und der zeitgerechten Erbringung der Leistung 
eine Erfolgsgeschichte ist. Erwähnenswert ist auch, dass in der Arbeitsgruppe trotz erhebli-
chem Arbeitsdruck ein sehr gutes Betriebsklima vorherrscht. Weiterhin hat sich herausgestellt, 
dass die Gruppe Großflächenmahd sich fachlich weiterentwickelt hat und so fit ist, dass sie 
auch in gärtnerisch hochwertigeren Anlagen eingesetzt werden kann. 
 
Die seit dem 01.04.2015 neu geschaffene Gruppe Straßenbegleitgrün (SÖR/2-W/12) hat im 
zweiten Jahr ihres Bestehens die Anlaufschwierigkeiten, wie fehlende Ortskenntnisse, einge-
spielte Arbeitsabläufe sowie noch unsicherer Umgang mit den neuen Maschinen, abgelegt. 
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Auch haben sich die anfänglichen Personalengpässe gelegt, da sich nun ein fester Beschäf-
tigtenstamm gebildet hat. Die durchschnittlich 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (eine Stelle 
war regelmäßig noch durch Stellenwechsel ständig vakant) haben im zweiten Jahr die Mehr-
leistungssumme von 167.244,73 € auf 245.767,87 € gesteigert. Somit konnte den Beschäftig-
ten die vertraglich errechnete Prämiensumme von 41.497,33 € in voller Höhe ausbezahlt wer-
den, da diese Summe unter der maximalen 22%igen Prämiensumme von 54.068,93 € liegt. 
Das Jahr davon erhielten die Beschäftigten nur 96,44% der möglichen Prämiensumme. 
 
Auch hier zeigt sich, dass die Gruppe Straßenbegleitgrün eine sehr positive Entwicklung ge-
macht hat. Die Leistungsanreize einerseits und die hierfür eingeforderte Flexibilität der Be-
schäftigten entsprechend der anfallenden Arbeiten, sind für beide Parteien vorteilhaft. Da nun 
alle Beschäftigten einen dauerhaften Arbeitsvertrag haben und auch das Projekt als solches 
endet und nun unbefristet weitergeführt werden kann, hat dies auch zu einer Zufriedenheit in 
der Gruppe mit Motivationssteigerung geführt. Auch hier ist das Arbeitsklima sehr gut. 
 

7. Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 
Unfälle und Arbeitsmedizin 
Unfälle 
Im Jahr 2017 erlitten die SÖR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 75 Unfälle mit   1.077 
Ausfalltagen. Tödliche Arbeitsunfälle oder Arbeitsunfälle mit dauerhaften körperlichen Ein-
schränkungen hat es im SÖR auch im Jahr 2017 nicht gegeben. 
Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen mit 83 in 2015 und 84 in 2016 ist die Anzahl der Unfälle 
im Jahr 2017 auf 75 gefallen. 
 
Unfallstatistik 2011 bis 2017 
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Eine Arbeits- und Wegeunfallstatistik wird seitens Ref.I/ASi auch informativ für den Bereich 
SÖR erstellt. Diese beiden Statistiken weichen in der Anzahl der Unfälle und Ausfalltage er-
heblich ab, da SÖR auch Unfälle mitzählt und auswertet, die nicht meldepflichtig – weniger als 
drei Tage Arbeitsunfähigkeit – sind. Für diese Unfälle, die u.a. auch dem privaten Bereich 
zuzuordnen sind, gehen keine Meldungen an Ref.I/ASi. Für 2017 hat Ref.I/ASi insgesamt 27 
meldepflichtige Arbeitsunfälle im SÖR registriert und ausgewertet. Als Ergebnis der offiziellen 
ASi-Zahlen ist festzustellen, dass SÖR mit 29 Arbeitsunfällen auf 1000 Beschäftigte (Zahlen 
werden zum Vergleich auf 1000 Beschäftigte hochgerechnet) den Durchschnitt der Stadt Nürn-
berg mit 14,9 deutlich übersteigt, aber im Vergleich mit tätigkeitsverwandten Betrieben wie 
Transport und Verkehr mit 43,3 (Vergleichswert aus 2016) oder der Bauwirtschaft mit 55,3 
(Vergleichswert aus 2016) sehr gut dasteht. 
 
Die Erfassung aller Unfälle für SÖR ist zum einen im Interesse der Beschäftigten für zukünftige 
Folgeschäden und Ansprüche gegenüber der jeweiligen Berufsunfallversicherung erforderlich 
und zum anderen sind die nicht meldepflichtigen Unfälle auch für die Auswertung für Präven-
tivmaßnahmen sehr hilfreich, um zukünftig Ausfallzeiten vorzubeugen. 
 

 
 
Bei den 75 Unfällen bestand für 49 Unfälle eine Meldepflicht an die zuständige Unfallkasse. 
Bei den Verletzungen (Mehrfachnennung sind gegeben) sind die Verletzungen an Hand, Ar-
men mit Schulterbereich mit 31, an den Beinen und Füßen mit 23, Kopfverletzungen mit 7 und 
Rumpfverletzungen mit 11 und Augenverletzungen mit 6 eingetreten. Bis auf die Rumpfverlet-
zungen von 7 auf 11 kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer gleichen Anzahl bzw. Minde-
rungen.  
 
Erfreulich für SÖR ist auch, dass aus dem Jahresbericht von ASi zu entnehmen ist, dass die 
Ausfalltage pro meldepflichtigem Arbeitsunfall erheblich zurückgegangen sind. Einhergehend 
damit ist neben der Anzahl der Unfälle auch die Schwere der Unfälle rückläufig. Ursache hier-
für dürfte der verstärkten Präventionsmaßnahmen im Arbeitsschutz sein. 
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Ausschnitt aus dem Asi-Arbeits- und Wegeunfallbericht 2017 für SÖR 
 

 
 

 

Maßnahmen/Tätigkeiten im Rahmen des Arbeitsschutzmanagements: 
 
Überarbeiten/Fortschreiben von Betriebsanweisungen: 
 
2x Erstellung von Betriebsanweisungen 
 
- Arbeiten mit elektrisch angetriebenen Handschleifmaschinen (Winkelschleifer, Flex), 
BA_020/02 
- Arbeiten mit benzinbetriebenen Trennschleifern (Fugenschneidern), BA_046/00 
 

Durchführen von Gefährdungsbeurteilungen 
 
14 X Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen 2017: 
 

Arbeitsbereich Tätigkeit Datum 

SÖR/2-W/8 
Büroarbeitsplätze mit Außendienst/Sani-
tärräume, Sulzbacher Str. 2-6 

10.07.2017 

SÖR/1-B/3 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 10.07.2017 

SÖR/1-B/3 
Büroarbeitsplätze mit Außendienst/Sani-
tärräume, Sulzbacher Str. 2-6 

10.07.2017 

SÖR/1-B/2 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 10.07.2017 

SÖR/1-B/2 
Büroarbeitsplatz mit Außendienst / Sani-
tärräume, Sulzbacher Str. 2-6 

10.07.2017 

L_Sulzbacher Str. 2-6 Notfallmaßnahmen 17.07.2017 

L_Hans-Bunte-Str. Notfallmaßnahmen 20.07.2017 

SÖR/WB Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 27.07.2017 

SÖR/3 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 27.07.2017 

SÖR/3 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 27.07.2017 

SÖR/2-B/4 - Hans-Bunte-
Str. 

Büroarbeitsplätze, Depot Hans-Bunte-
Str. 22 

17.08.2017 

SÖR/1-S Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 11.09.2017 

SÖR/1-B/4 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 11.09.2017 

SÖR/1-B/1 Büroarbeitsplätze, Sulzbacher Str. 2-6 11.09.2017 

 
 
Schriftliche Beauftragung für mobile selbstfahrende Arbeitsmittel 2017: 
 
- 13x Flurförderzeuge 
- 1x Hubarbeitsbühne  
- 7x Ladekran 
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Überarbeiten/Fortschreiben von Vorlagen „Beurteilung von Arbeitsbedingungen““: 
 
9x Überarbeiten/Erstellen von Vorlagen für die Durchführung von BdAs 
 
- Bauhof/Depot mit bzw. ohne Werkstatt, BdA 06_0 
- Straßenreinigung, BdA 07 
- Grünflächenunterhalt, BdA 05 
- Straßenunterhalt, BdA 08 
- Büroarbeitsplätze, BdA 09 
- Büroarbeitsplätze, Anlage SÖR-Prüfliste 
- Büroarbeitsplätze mit Außendienst/Sanitärräume, BdA 09_2 
- Ladungssicherung, BdA 02 
- Notfallmaßnahmen, BdA 60 
 
Termine/Besprechungen:  
 
- 2 x SÖR ASi-Arbeitsgespräche 05.05.2017 und 18.10.2017 
- 2 x „Sprechstunde vor Ort“ zusammen mit SÖR/V-1/BEM 
- 06.04.2017 Depot Hohfederstr.  
- 01.09.2017 Depot Hans-Bunte-Str. 
 
Monatliches Jour fixe SÖR/V-1 – SÖR/WB 
Wöchentliches Jour fixe Ref. I/ASi – SÖR/WB 
 
Weitere Besprechungen, Vor-Ort-Termine und Begehungen wurden nicht dokumentiert. 
 

8. Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 
Auf Antrag der CSU-Fraktion vom 10.November 2014 legte SÖR 2015 ein Konzept zur Ent-
wicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements vor. Über die weitere Entwicklung und 
Fortführung dieses Konzeptes soll nun im „Personal- und Sozialbericht - Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement“ fortdauernd informiert werden. Neben den überwiegend rein statis-
tischen Werten, die in vorherigen Ordnungspunkten aufgeführt sind, wird verstärkt auf Ursa-
chen, Analyse, Prophylaxe und Gesundheitsangebote eingegangen. 
 
Ausführung zu den Fehlzeiten: 
 
Die Zahlen sind für Gesamt-SÖR erschreckend hoch. Zerlegt man das Ergebnis, so zeigt sich, 
dass von 944 MitarbeiterInnen 249 langzeiterkrankt in 2017 waren. Die 249 MitarbeiterInnen 
hatten Krankheitszeiten von mehr als 42 bis zu 365 Tagen. Insgesamt fielen auf diese Gruppe 
24.202 Fehltage von insgesamt 31.368. Das heißt, dass auf die restlichen 695 MitarbeiterIn-
nen nur 7.166 Fehltage entfielen. Das 10,31 Tage im Schnitt bedeutet und damit weit unter 
dem städtischen Zahlen liegt. Betrachtet man die obigen Zahlen der nicht gewerblich Beschäf-
tigten, dann kann man feststellen, dass hier die Krankheitszeiten (4,91%) leicht unter dem 
Wert der Techniker-Krankenkasse (5,1%) und etwas über dem AOK-Wert (4,7%) liegt.  
 
Bei den Beamten ist durch die statistisch geringe Anzahl (79) der Wert mit 6,95% verhältnis-
mäßig hoch. Ursache hierfür ist, dass alleine zwei Beamte ganzjährig durch Krankheit ausge-
fallen sind. Würde man die beiden Beamten außer Acht lassen, so hätten die 77 Beamten 
durchschnittlich an 16,6 Tagen gefehlt, was noch einer normalen Fehlquote von jährlich 2 ½ 
Wochen entspricht. 
 
Die hohen Fehltage stammen fast ausschließlich aus dem Bereich der gewerblich Beschäftig-
ten. Alleine von den 32 MitarbeiterInnen, die mit Stichtag 13.12.2017 aus der Lohnfortzahlung 
wegen Krankheit herausfielen, waren 28, gleich 87,5%, gewerblich Beschäftigte. Die Anzahl 
der gewerblich Beschäftigten beträgt im SÖR 60,9%. 
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Wie bereits im Personalbericht im Werkausschuss am 16.05.2018 dargestellt, ist eine Ursache 
hierfür, dass die Altersstruktur bei SÖR laut AOK-Bericht im gewerblichen Bereich zwischen 
50 und 59 Jahren fast doppelt so hoch ist (39,6% zu 21,8%) –ebenso bei den über 60-jährigen 
(12,7% zu 6,7%) - wie in vergleichbaren Berufsfeldern auf dem freien Arbeitsmarkt. Von den 
aktuell 32 Langzeitkranken bei SÖR (mehr als 6 Wochen durchgehend krank) sind zurzeit 18 
Beschäftigte über 50 Jahre alt. Im Jahr 2016 hatte SÖR zum gleichen Zeitraum 25 und 2015 
nur 15 Langzeitkranke. Allein die extreme Zunahme an Langzeitkranken mit Fehlzeiten von 
bis zu über einem Jahr (vor allem Krebs- und psychische Erkrankungen) schrauben die Fehl-
zeiten überdurchschnittlich hoch. Hier präventiv tätig zu werden (Krebserkrankungen im Alter) 
ist sehr schwer bis fast unmöglich. Interessant ist, dass laut AOK-Statistiken ungelernte Ar-
beitskräfte über alle Branchen hinweg (bei SÖR mehr als 200 Beschäftigte) fast drei Mal so 
oft krank sind wie Beschäftigte von der Meisterebene an aufwärts. Weiterhin hat eine Unter-
suchung der Krankenkassen ergeben, dass die steigenden psychischen und somit langfristi-
gen Krankheitszeiten durch Arbeitsverdichtung wegen Mehraufgaben oder fehlendem Perso-
nal überwiegend verursacht werden. Hier sieht auch SÖR einen Teufelskreis. Ältere Mitarbei-
ter mit hohen Krankheitsständen verursachen Mehrbelastungen bei den Kolleginnen und Kol-
legen und führen dadurch wieder zu höheren Fehlzeiten. Dieser Kreis würde sich nur mit einer 
Verjüngung bzw. Aufstockung der Belegschaft sprengen lassen.  
 
SÖR selbst ist sehr aktiv, um den Krankenstand nicht noch weiter steigen zu lassen. Hierzu 
eine Tätigkeitsaufstellung in 2017:   
 
Maßnahmen/Tätigkeiten im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement:  
 
- „Gesunder Rücken insbes. Heben und Tragen“ für den gewerblichen Bereich – SÖR/2-W/9 
  08.06.2017 >> 6 Teilnehmer 
  19.06.2017 >> 8 Teilnehmer 
  Dauer: ca. 1 Stunden, Ort: Sozialraum Hans-Kalb-Str. 
  In Kooperation mit der AOK Bayern 
   
- Aktion "Gesundheit - bewegte Pause" 26.-29.06.2017 
  Pedalo-Parcours (Testen der Beweglichkeit und des Gleichgewichtssinnes,  
  Koordinationsgeräte)   29 Teilnehmer 
  Ort: Sulzbacher Str. 2-6, Raum 403, IV. OG 
 
- Schnuppertage „Bewegungs-und Entspannungskurs“, 27.09.2017 und 17.10.2017  
  10 Schnupperangebote >> insgesamt 112 Teilnehmer 
  Ort: Sulzbacher Str. 2-6, Raum 403, IV. OG 
 
Zusammenarbeit mit der AOK  
 
SÖR lädt seit 2015 einmal jährlich die AOK zur Analyse der Krankheitstage ein, da ein Großteil 
der gewerblich Beschäftigten dort versichert ist. Hierbei wurde 2017 bei den Krankheitsbildern 
unter anderem festgestellt, dass die psychische Belastung/Beanspruchung am Arbeitsplatz 
zugenommen hat und somit zu hohen Fehlzeiten führte.  
 
SÖR hat daher mit der AOK am 31.01.2018 vereinbart, dass mit Unterstützung und Beratung 
der AOK bei SÖR eine psychische Gefährdungsbeurteilung (psyGBU) durchgeführt werden 
soll. Die Vorarbeiten hierzu werden bereits durchgeführt. Ziel ist, dass Ende 2018 zumindest 
eine Bestandsaufnahme der psychischen Belastungen mittels eines anonymen Fragebogens 
erfolgt. 
 
Trotz dieser Angebote im Gesundheitsmanagement müssen wir letztendlich dennoch aner-
kennen, dass Krankheiten, die altersbedingt verstärkt auftreten und oft genetische Ursachen 
haben, nicht vermieden werden können. Solange die SÖR-Alterspyramide die Form eines üp-
pigen Laubbaumes hat und über dem Altersschnitt der werktätigen Bevölkerung liegt, werden 
wir nicht die durchschnittlichen Fehlzeiten erreichen. 



25 

Trotz dieser negativen Erkenntnis wird SÖR weiterhin viel Zeit und Manpower in die Gesund-
heitsprävention, Arbeitsschutz und möglichen Arbeitserleichterungen stecken.  
 
Anbei noch eine Altersstatistik der AOK, die aufzeigt, dass die SÖR-Beschäftigten (überwie-
gend gewerbliche) im Vergleich zu den Beschäftigten in der Gebäudebetreuung bzw. Bau von 
Straßen- und Bahnverkehrsstrecken im Schnitt erheblich älter sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht aus den BEM-Gesprächen  
 
Die Ablehnungsquote für die BEM-Gespräche von 22,6 % (84 eingeladen; 19 abgelehnt in 
2017) bei SÖR ist verhältnismäßig sehr gering. Die Quote der Ablehnungen liegt bei der Stadt 
Nürnberg bei 46,6% (1.453 BEM-Angebote, 677 Ablehnungen in 2017). Neu betroffene Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen sagen fast alle zu. Die Erkenntnis aus den Gesprächen ist, dass 
gerade bei den älteren MitarbeiternInnen (über 50) aus dem gewerblichen Bereich die Lang-
zeiterkrankungen zugenommen haben. Ursache  sind hier durch die körperlich teilweise 
schwere Belastung sowie durch Arbeiten bei jedem Wetter, die sehr hohen und langzeitigen 
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes sowie Erkrankungen des 
Atmungssystems. Die Berufskraftfahrer von SÖR sind bei den einzuladenden BEM-Gesprä-
chen und auch aus den Statistiken der AOK, die Gruppe, mit den höchsten Krankenständen. 
Diese Gruppe ist auch in einem verhältnismäßig hohen AOK- Altersschnitt bei SÖR mit 52,9 
Jahren vertreten. Dort holen SÖR die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte betreffend eines 
ergonomischen Arbeitsplatz im Fahrzeug ein. Was heute beim Einkauf der Groß-Fahrzeuge 
Standard ist, wie luftgefederte Sitze sowie klimatisierte Fahrerhäuser war früher, teils aus Kos-
tengründen sowie aus heutiger Sicht wegen mangelnde Fürsorge, nicht üblich. Diese Ver-
säumnisse, die nun zu den vielen Skeletterkrankungen bei den Kraftfahrern führten, sind nun 
offensichtlich, da es auch nicht mehr wie früher das Instrument des städtischen Vorruhestands 
gibt, in dem die gesundheitlich stark eingeschränkten MitarbeiterInnen versetzt werden konn-
ten.  
 
Seit der Zentralisierung der BEM-Gespräche bei SÖR in der Personalverwaltung spricht sich 
unter den Beschäftigten herum, dass aus Gesprächen Konsequenzen folgen, die die Arbeits-
zufriedenheit steigert und gesundheitliche Belastungen minimiert. Es besteht bei SÖR bereits 
ein so großes Vertrauensverhältnis zur BEM-Beauftragten, dass MitarbeiterInnen auch „so mal 
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schnell“ vorbei kommen, wenn irgendwo der „Schuh drückt“, die sich nicht richtig wegen ihrer 
Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen behandelt oder verstanden fühlen oder 
einfach auch mal jemanden brauchen, der einfach nur zuhört, welche gesundheitliche Beein-
trächtigungen das Arbeiten erschweren. Hierbei zeigt sich, dass bei mehr als 960 Beschäftig-
ten mit einem sehr hohen Anteil von Schwerbehinderten und Personen die älter als 50 sind, 
die Personalkapazität aufgrund der Vielzahl der zu führenden Gespräche, sowie des sehr ho-
hen Zeitaufwandes zur Bearbeitung der jeweiligen Vorgänge, zu gering bemessen ist. Für das 
gesetzlich vorgeschriebene BEM-Verfahren wurden mit der Einführung den Dienststellen / Ei-
genbetrieben keinerlei Personalressourcen zur Verfügung gestellt. Die halbe Stelle wurde hier-
für aus der Personalverwaltung von SÖR herausgenommen, mit dem Ergebnis, dass es dort 
zu einer weiteren Arbeitsverdichtung bzw. weniger Kapazitäten für die erforderlichen Fortbil-
dungen vorhanden sind. Es hat weiterhin aufgezeigt, dass Personen die sich um BEM-Anlie-
gen kümmern, sehr hohen psychischen Belastungen ausgesetzt sind, da sie mit z.T. sehr 
schweren Erkrankungen und mitunter mit sehr schwierigen Lebenssituationen der Mitarbei-
ter/innen konfrontiert werden. Erforderlich sind hier Fachkräfte, die neben einer Verwaltungs-
ausbildung zumindest eine zusätzliche Fachausbildung wegen psychischer Belastungen beim 
Umgang mit den Mitarbeitern/innen nachweisen können. 
 
 
Resümee: 
 
SÖR hat im Bereich der Arbeitsunfälle hervorragende Zahlen im Vergleich zu ähnlich gelager-
ten gefahrvollen Tätigkeiten. Hier zeigt sich, dass die Anstrengungen im Bereich des Arbeits-
schutzmanagements sehr erfolgreich waren. Die gesetzlich geforderten BEM-Gespräche und 
vor allem die daraus gewonnenen Erkenntnisse sowie deren Umsetzungen haben für die Be-
schäftigten und den Betrieb Vorteile gebracht. Große Probleme bereiten dem SÖR die nach 
wie vor extrem hohen und wiederum gestiegenen Krankheitszeiten. Die bisherigen Angebote 
und Maßnahmen in Bezug auf die Gesundheitsprävention haben bislang zu wenig Erfolg ge-
führt. Deshalb geht SÖR mit der AOK einen neuen Weg. SÖR erhofft sich über die psychische 
Gefährdungsbeurteilung, die noch in 2018 durchgeführt werden soll, verwertbare Aussagen 
von den Beschäftigten über ihre tätigkeitsspezifischen Belastungen. Aus diesen Angaben wer-
den in enger Zusammenarbeit mit der AOK Möglichkeiten der Gesundheitsprävention für die 
speziellen Tätigkeiten entwickelt. Ziel ist weiterhin, die Fehlzeiten trotz der ungünstigen Alters-
pyramide zu verringern. 
 
Auch für SÖR ist es zunehmend schwieriger geworden, qualifiziertes Fachpersonal zu gewin-
nen und dieses entsprechend weiterzuentwickeln. Deshalb nutzt SÖR alle gegebenen Mög-
lichkeiten zur Verbesserung der Personalgewinnung und Personalentwicklung. Dabei ist es 
jedoch erforderlich, gesamtstädtische Lösungen zu entwickeln. Hierzu wurden bereits drei 
Teilprojekte seitens des Referates I/II initiiert. SÖR beteiligt sich aktiv an diesen Prozessen 
und wird seine Kenntnisse, Erfahrungen und Anforderungen einbringen. 
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) 

12.09.2018 öffentlich Bericht 

 

Betreff: 

Pocket Park Nonnengasse 
Aufhebung der Ausschreibung und weiteres Vorgehen 

Bericht: 
 
Der zukünftige Pocket Park an der Nonnengasse in der Lorenzer Altstadt wurde Ende des  
1. Halbjahres 2018 ausgeschrieben. Aufgrund der guten Wirtschaftslage bei den Garten- und 
Landschaftsbaubetrieben war das Interesse für diese "kleine" Maßnahme mit beengten 
Platzverhältnissen für die Baustelleneinrichtungsflächen sehr gering. Die Galabaufirmen haben 
keine Angebote abgegeben, somit musste die Ausschreibung aufgehoben werden. 
Im Herbst diesen Jahres wird eine erneute Ausschreibung veröffentlicht, die Bauzeit soll ab 
dem Frühjahr 2019, die geplante Fertigstellung der Pflanzung soll im Herbst 2019 erfolgen. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten 210.000 € Folgekosten 4.996 € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv 148.000 € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv 62.000 € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  3.1Ö  3.1
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Auswirkungen auf verschiedene Gruppen wurden bereits bei der Planung 

berücksichtigt 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Bericht 
SÖR/015/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Werkausschuss Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum (SÖR) 

12.09.2018 öffentlich Bericht 

 

Betreff: 

E-Partizipation bei der Umgestaltung des Jamnitzerplatzes 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 02.05.2017 
 
Anlagen: 

Jamnitzer für RIS 
Muster Nägeleinsplatz 
Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 02.05.2017 

Bericht: 
 
Die E-Partizipation als erfolgreiches Instrument der Bürgerbeteiligung im Rahmen von 
Stadtentwicklung soll gestärkt werden. Um auch SeniorInnen und anderen im Umgang mit dem 
Internet wenig geübten Personen, teils auch mit mangelnden Deutschkenntnissen, wie z. B. 
Personen mit Migrationshintergrund, die Teilnahme am Verfahren zu gewährleisten, soll ein 
öffentlicher Internetzugang im Nachbarschaftshaus Gostenhof eingerichtet werden bzw. 
nutzbar sein. 
Die Verwaltung wird bei künftigen, anderen E-Partizipationsprojekten prüfen, ob eine öffentliche 
Zugangsmöglichkeit fürs Internet im Quartier vorhanden ist oder eingerichtet werden kann. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  3.2Ö  3.2
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Orga/IT Stab wurde um eine Einschätzung über die Verfügbarkeit von 
elektronisch basierter Kommunikation bei BürgerInnen gebeten, sowie über die 
Frequentierung öffentlicher Internetzugänge.  

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja E-Partizipation trägt zur Gleichberechtigung / Gleichstellung und 

Chancengleichheit beit, es eröffnet Einwohnern aus anderen Gesellschaften 

einen einfachen Zugang zu kommunalen Entscheidungsprozessen. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Seniorennetzwerk 
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